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Anhang Seite 1, neuer Anhang III Abschnitt I Nummer 4 

Anstatt: 

"(4) Der Ausdruck "FREIGESTELLTE MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE" 

bezeichnet in Bezug auf ein WIRTSCHAFTSJAHR eine UNTERNEHMENSGRUPPE, deren 

konsolidierter Gesamtumsatz ab Januar 2015 in dem WIRTSCHAFTSJAHR, das dem 

BERICHTSWIRTSCHAFTSJAHR unmittelbar voranging, gemäß ihrem KONSOLIDIERTEN 

ABSCHLUSS für dieses vorangegangene WIRTSCHAFTSJAHR weniger als 750 000 000 EUR oder 

weniger als ein Betrag in der Landeswährung, der etwa 750 000 000 EUR entspricht, beträgt." 

muss es heißen: 

"(4) Der Ausdruck "FREIGESTELLTE MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE" 

bezeichnet in Bezug auf ein WIRTSCHAFTSJAHR eine UNTERNEHMENSGRUPPE, deren 

konsolidierter Gesamtumsatz in dem WIRTSCHAFTSJAHR, das dem 

BERICHTSWIRTSCHAFTSJAHR unmittelbar voranging, gemäß ihrem KONSOLIDIERTEN 

ABSCHLUSS für dieses vorangegangene WIRTSCHAFTSJAHR weniger als 750 000 000 EUR oder 

weniger als ein Betrag in der Landeswährung, der etwa 750 000 000 EUR (Stand Januar 2015) 

entspricht, beträgt." 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=104667&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7148/16;Nr:7148;Year:16&comp=7148%7C2016%7C



